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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1989

Norm

ABGB §983

Rechtssatz

Der Darlehensvertrag gehört zu den entgeltlichen Rechtsgeschäften; die Gegenleistung des Darlehensnehmers sind

die Zinsen. Als Gegenleistung kann aber auch die Beteiligung am Gewinn (sogenannte partiarisches Darlehen) des mit

dem Darlehen finanzierten Geschäftes des Darlehensnehmers vereinbart werden.

Entscheidungstexte

8 Ob 553/89

Entscheidungstext OGH 29.06.1989 8 Ob 553/89

Veröff: WBl 1989,351

8 Ob 296/01i

Entscheidungstext OGH 18.04.2002 8 Ob 296/01i

Auch; nur: Der Darlehensvertrag gehört zu den entgeltlichen Rechtsgeschäften; die Gegenleistung des

Darlehensnehmers sind die Zinsen. (T1); Veröff: SZ 2002/51
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